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1. Bundesregierung strebt Steuervereinfachungen an 
 
Die Bundesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen zur Steuervereinfachung und Entlastungen für die 
Bürger und Unternehmen beschlossen. Das dazugehörige Steuervereinfachungsgesetz soll 2011 verab-
schiedet und spätestens zum 1.1.2012 in Kraft treten. Was möglich ist, soll aber auch schon rückwir-
kend zum 1.1.2011 rechtswirksam werden. Zu den wichtigsten Beschlüssen gehören u. a.: 
 
Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags: Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag soll von derzeit 920 € 
auf 1.000 € angehoben werden.  
 
Kosten für die Kinderbetreuung: Kinderbetreuungskosten werden heute in Abhängigkeit davon, ob 
sie durch die Berufstätigkeit bedingt oder privat veranlasst sind, unterschiedlich steuerlich berücksich-
tigt. Auf diese Unterscheidung soll künftig verzichtet werden. Durch den Wegfall der persönlichen An-
spruchsvoraussetzungen können insgesamt mehr Menschen von dem Steuervorteil profitieren.  
 
Kindergeld/-freibeträge für volljährige Kinder: Sowohl im Rahmen des Kindergeldantrags gegen-
über den Familienkassen als auch im Rahmen der Einkommensteuererklärung gegenüber dem Finanz-
amt mussten die Einkünfte und Bezüge der Kinder aufwendig und detailliert aufgeschlüsselt werden. 
Künftig soll auf die Einkommensüberprüfung bei volljährigen Kindern verzichtet werden. Nach Ab-
schluss einer erstmaligen Berufausbildung wird jedoch – widerlegbar – vermutet, dass das Kind in der 
Lage ist, sich selbst zu unterhalten und damit nicht mehr zu berücksichtigen ist. 
 
Entfernungspauschale: Nutzte der Steuerpflichtige für den Arbeitsweg sowohl öffentliche Verkehrs-
mittel wie auch einen Pkw, waren umfangreiche Aufzeichnungen und Berechnungen erforderlich, um 
die Höhe der Werbungskosten zu dokumentieren. Durch die Umstellung auf eine jährliche Vergleichs-
rechnung soll die Notwendigkeit, entsprechende Aufzeichnungen zu führen und im Erklärungsvordruck 
darzulegen, entfallen.  
 
Einbeziehung von Kapitaleinkünften bei Spendenabzug und außergewöhnlichen Belastungen: 
Kapitalerträge mussten in der Einkommensteuererklärung weiter angegeben werden, wenn außerge-
wöhnliche Belastungen oder Spenden steuerlich geltend gemacht wurden. Dann musste der Antragstel-
ler seine Kapitalerträge allein für diese Zwecke trotz der bereits erfolgten abgeltenden Besteuerung er-
mitteln und dem Finanzamt gegenüber erklären. In Zukunft soll auf diese Erklärungspflicht verzichtet 
werden.  
 
Gebührenpflicht für verbindliche Auskunft: Für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft durch das Finanzamt werden Gebühren erhoben.  Die Gebühren werden nach 
dem Wert berechnet, den die verbindliche Auskunft für den Antragsteller hat (Gegenstandswert). Eine 
sog. „Bagatellgrenze“ für den Gegenstandswert in Höhe von bis zu 10.000 € soll vermeiden, dass Steu-
erpflichtige für verbindliche Auskünfte durch das Finanzamt bezahlen müssen, wenn sie im Vorfeld 
einer Investitionsentscheidung steuerliche Planungssicherheit erlangen möchten. 
 
Erstattung bei Sonderausgaben: Auf ein Wiederaufrollen alter Steuerfestsetzungen aufgrund von 
Erstattungen für zurückliegende Jahre soll verzichtet werden. In solchen Fällen erfolgt künftig eine Hin-
zurechnung im Jahr der Erstattung. 
 
Verbilligte Vermietung: Bei verbilligter Vermietung einer Wohnung ist vorgesehen, den maßgeblichen 
Prozentsatz auf 66 % (bzw. 2/3 der ortsüblichen Miete) zu vereinheitlichen und auf die vom Steuer-
pflichtigen aufwendig zu erstellende Totalüberschussprognose zu verzichten. Beträgt die Miete dem-
nach mehr als 66 % der ortsüblichen Miete, gilt die Vermietung als vollentgeltlich und ermöglicht den 
vollen Werbungskostenabzug.  
 
Klarstellung für Betriebsaufgabe bzw. -verpachtung: Zukünftig wird gesetzlich geregelt, dass der 
Betrieb bis zu einer ausdrücklichen Aufgabeerklärung als fortgeführt gilt.  Die Neuregelung trägt zu 
mehr Rechtssicherheit für den Steuerpflichtigen bei. 
 



Einkommensteuererklärungen von zwei Jahren: Nicht unternehmerisch tätige Bürger sollen künftig 
ihre Einkommensteuererklärungen – unter weiteren Voraussetzungen – wahlweise nur noch alle zwei 
Jahre abgeben können. Hiervon profitieren Steuerpflichtige mit über die Jahre im Wesentlichen gleich 
bleibenden Einkünften wie z. B. Arbeitnehmer, Rentner und Personen mit Einkünften aus Vermögens-
verwaltung im normalen Umfang. Grundsätzlich bleibt es bei der jährlichen Abgabe der Steuererklä-
rung. Nur die Frist für die Abgabe wird sich – auf Antrag – um ein Jahr verlängern.  
 
 
 
2. Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeldgeschäften 
 
Bei Bargeldgeschäften, wie sie üblicherweise im Einzelhandel, in der Gastronomie oder auch bei Taxi-
unternehmen vorkommen, gelten ab sofort strengere Kriterien für die Aufbewahrung der Unterlagen. 
 
Seit dem 1.1.2002 sind Unterlagen, die mithilfe eines Datenverarbeitungssystems (Registrierkassen, 
Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und Wegstreckenzählern) erstellt worden sind, wäh-
rend der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell 
auswertbar aufzubewahren. Insbesondere müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten (Einzelauf-
zeichnungspflicht) einschließlich etwaiger mit dem Gerät elektronisch erzeugter Rechnungen unverän-
derbar und vollständig aufbewahrt werden. Ein ausschließliches Vorhalten aufbewahrungspflichtiger 
Unterlagen in ausgedruckter Form ist nicht ausreichend.  
 
Die Einsatzorte und -zeiträume der vorgenannten Geräte sind zu protokollieren und diese Protokolle 
aufzubewahren. Außerdem müssen die Grundlagenaufzeichnungen zur Überprüfung der Bareinnahmen 
für jedes einzelne Gerät getrennt geführt und aufbewahrt werden. Die zum Gerät gehörenden Organisa-
tionsunterlagen müssen aufbewahrt werden, insbesondere die Bedienungsanleitung, die Programmieran-
leitung und alle weiteren Anweisungen zur Programmierung des Geräts.  
 
Soweit mithilfe eines solchen Geräts unbare Geschäftsvorfälle (z. B. EC-Cash, ELV –Elektronisches 
Lastschriftverfahren) erfasst werden, muss aufgrund der erstellten Einzeldaten ein Abgleich der baren 
und unbaren Zahlungsvorgänge und deren zutreffende Verbuchung im Buchführungs- bzw. Aufzeich-
nungswerk gewährleistet sein. 
 
Die vorgenannten Ausführungen gelten auch für die mit Hilfe eines Taxameters oder Wegstreckenzäh-
lers erstellten digitalen Unterlagen, soweit diese Grundlage für Eintragungen auf einem Schichtzettel 
sind.  
 
Dies gilt für Unternehmer ohne Fremdpersonal entsprechend. Soweit ein Gerät bauartbedingt den ge-
setzlichen Anforderungen nicht oder nur teilweise genügt, wird es – unter weiteren Voraussetzungen – 
nicht beanstandet, wenn der Steuerpflichtige dieses Gerät längstens bis zum 31.12.2016 in seinem Be-
trieb weiterhin einsetzt.  
 
 
 
3. Schärfere Regelungen für strafbefreiende Selbstanzeige 
 
Der Bundesgerichtshof hatte bereits in seinem Beschluss vom 20.5.2010 entschieden, dass nur derjenige 
im Rahmen der Selbstanzeige Straffreiheit erlangen kann, der rechtzeitig vollständige und richtige An-
gaben zu allen hinterzogenen Steuern macht. 
 
Das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung bestimmt die 
Regeln für die strafbefreiende Selbstanzeige neu. 
 
Künftig tritt Straffreiheit durch Selbstanzeige nur noch dann ein, wenn mit der Selbstanzeige die Be-
steuerungsgrundlagen aller infrage kommenden Steuerarten vollständig und zutreffend na-



cherklärt werden. Damit bleiben Steuerhinterzieher, die sich bisher nur „scheibchenweise“ je nach 
Stand der Ermittlungen besonnen haben, künftig nicht mehr straffrei. 
 
Des Weiteren wird der Zeitpunkt, ab dem eine strafbefreiende Selbstanzeige nicht mehr möglich ist, 
vorverlegt. Bislang reichte es, dass sich der Steuerhinterzieher bis zum Beginn der steuerlichen Prüfung 
des Finanzbeamten beim Finanzamt selbst anzeigte. In Zukunft gilt Straffreiheit nur dann, wenn die 
Selbstanzeige vor Bekanntgabe der Prüfungsanordnung erfolgt. 
 
Neben den Neuerungen im Steuerstrafrecht wird es auch Änderungen beim Tatbestand der Geldwäsche 
im Strafgesetzbuch geben. Marktmanipulation, Insiderhandel und Produktpiraterie werden Vortaten der 
Geldwäsche. Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Betroffene Steuerpflichtige 
sollten entsprechend schnell handeln! 
 
 
 
4. Fotovoltaikanlage als eigenständiger Gewerbebetrieb eines 

Gewerbetreibenden 
 
Jeder Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird, unterliegt der Gewerbesteuer. Aus dem in 
dieser Vorschrift wurzelnden Objektsteuerprinzip folgt, dass jeder Betrieb auch dann gesondert zur Ge-
werbesteuer heranzuziehen ist, wenn sich mehrere selbstständige Betriebe in der Hand desselben Steu-
erpflichtigen befinden.  
 
Grundsätzlich können mehrere Betriebe eines Steuerpflichtigen aber auch eine wirtschaftliche Einheit 
bilden, sofern sie sachlich, insbesondere organisatorisch, wirtschaftlich oder finanziell zusammenhän-
gen. Kriterien hierfür sind die Art der gewerblichen Betätigung, der Kunden- und Lieferantenkreis, die 
Geschäftsleitung, die Arbeitnehmerschaft, die Betriebsstätte, die Zusammensetzung und Finanzierung 
des Aktivvermögens sowie die Gleichartigkeit der Betätigung.  
 
Nach einer Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts stellt das Betreiben einer Foto-
voltaikanlage auf dem Betriebsgelände eines Einzelunternehmens aufgrund der Ungleichartigkeit der 
Tätigkeiten und des Fehlens der organisatorischen und wirtschaftlichen Verflechtung einen eigenständi-
gen Gewerbebetrieb dar. Es handelt sich um ungleichartige Betätigungen, die einander nicht ergänzen. 
Des Weiteren fehlen der wirtschaftliche und der organisatorische Zusammenhang. (Die Revision war 
zur Fortbildung des Rechts zum Bundesfinanzhof zugelassen.)  
 
 
 
5. Elektronische Bilanz wird auf 2012 verschoben 
 
Für nach dem 31.12.2010 beginnenden Wirtschaftsjahre sollte für Unternehmen die Pflicht bestehen, die 
Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit den Steuererklärungen elektronisch an 
die Finanzämter zu übermitteln. Die Verbandsanhörung im Bundesfinanzministerium am 11.10.2010 
hat jedoch deutlich gemacht, dass die technischen und organisatorischen Voraussetzungen in den Unter-
nehmen noch nicht vollständig vorhanden sind. Daher wird die Pflicht zur Abgabe der elektroni-
schen Bilanz (E-Bilanz) sowie der E-Gewinn- und Verlustrechnung nunmehr auf 2012 verscho-
ben.  
 
Derweil sollten die betroffenen Unternehmen die Zeit bis zur erstmaligen Anwendungspflicht dafür 
nutzen, die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Übermittlung der Bilanzen und 
Gewinn- und Verlustrechnungen zu optimieren. 
 
 
 
6. Auslandsreisekosten gelten für 2011 weiter 
 



Das für das Bundesreisekostengesetz zuständige Bundesinnenministerium setzt erst zum 1.1.2012 die 
Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder fest, so dass die für steuerliche Zwecke anzuwenden-
de Übersicht auch erst zu diesem Stichtag aktualisiert werden kann. Bis dahin gelten die alten 
Pauschbeträge fort. 
 
 
 
7. Umzugskosten, umzugsbedingte Unterrichtskosten ab 1.1.2011 
 
Der Höchstbetrag, der für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichtskosten für ein Kind maßge-
bend ist, beträgt ab 1.1.2011 1.612 €. Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen beträgt für Ver-
heiratete 1.279 € und für Ledige 640 €. Der Pauschbetrag erhöht sich für jede weitere Person mit Aus-
nahme des Ehegatten um 282 €. 
 
 
 
8. Antrag auf Grundsteuererlass bis 31.3.2011 stellen 
 
Vermieter können bis zum 31.3.2011 (Ausschlussfrist) einen Antrag auf Grundsteuererlass bei der zu-
ständigen Behörde (Gemeinde bzw. Finanzamt in Berlin, Bremen und Hamburg) für 2010 stellen, wenn 
sie einen starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im Vorjahr zu verzeichnen haben. Voraussetzung für 
den Erlass ist, dass sie nachweisen können, dass sie sich nachhaltig um die Vermietung des Objekts zu 
einem marktüblichen Mietzins bemüht haben.  
 
Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die Ertragsminderung zu vertreten hat, z. B. weil 
er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder wenn notwendige Renovierungsarbeiten nicht 
(rechtzeitig) durchführt wurden.  
 
Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die geschätzte übliche Jahresrohmiete. Diese ist in 
Anlehnung an die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlte 
Jahresrohmiete zu schätzen. Die tatsächlich zu Beginn des Erlasszeitraums erzielte Miete ist nicht maß-
gebend. Bei einem Ausfall von mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird die Grundsteuer nach den der-
zeitigen Bestimmungen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der Mietertrag vollständig, halbiert sich die 
Grundsteuer.  
 
Anmerkung: Möglicherweise wird diese Zweistufenregelung gekippt. Beim Bundesfinanzhof ist seit 
dem 20.10.2010 unter dem Aktenzeichen II R 36/10 ein Verfahren anhängig, bei dem es u. a. um die 
Frage geht, ob eine willkürliche Differenzierung darin zu sehen ist, dass ein Grundsteuererlass nur noch 
bei einer mehr als 50 %igen Rohertragsminderung möglich ist. Betroffene sollten unter Bezug auf das 
anhängige Verfahren einen Grundsteuererlass auch bei einem Mietausfall unter 50 % beantragen. 
 
 
 
9. Verlängerung der Frist für die Abgabe von Anträgen auf Vorsteuervergütung 

für das Kalenderjahr 2009 
 
Der EU-Ministerrat hat am 14.10.2010 die Frist, bis zu der EU-einheitlich Vorsteuer-Vergütungsanträge 
für das Kalenderjahr 2009 eingereicht werden können, bis zum 31.3.2011 verlängert. Eine entsprechen-
de Umsetzung dieser Verlängerung durch Änderung der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung ist 
nicht mehr möglich. 
 
Das Bundesfinanzministerium lässt es deshalb zu, dass im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Un-
ternehmer die Vergütung von Vorsteuerbeträgen für das Kalenderjahr 2009 bis zum 31.3.2011 beantra-
gen können.  
 



Entsprechend kann ein im Inland ansässiger Unternehmer einen Antrag auf Vergütung von Vor-
steuerbeträgen in einem anderen EU-Mitgliedstaat für das Kalenderjahr 2009 dem Bundeszen-
tralamt für Steuern bis zum 31.3.2011 übermitteln. 
 
 
 
10. Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei der 

Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen 
 
Werden Gebäudereinigungsleistungen von einem im Inland ansässigen Unternehmer nach dem 
31.12.2010 im Inland erbracht, ist der Leistungsempfänger nur dann Steuerschuldner der Umsatzsteuer, 
wenn er Unternehmer ist und selbst Gebäudereinigungsleistungen erbringt. Der Leistungsempfänger 
muss derartige Gebäudereinigungsleistungen nachhaltig erbringen oder erbracht haben.  
 
Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass der Leistungsempfänger nachhaltig Gebäudereinigungsleis-
tungen erbringt, wenn er dem leistenden Unternehmer einen entsprechenden im Zeitpunkt der Ausfüh-
rung des Umsatzes gültigen Nachweis des zuständigen Finanzamts vorlegt. Für diesen Nachweis durch 
die Finanzämter wurde das Vordruckmuster „USt 1 TG“ eingeführt. 
 
Verwendet der Leistungsempfänger einen Nachweis nach dem Vordruckmuster USt 1 TG, ist er als 
Leistungsempfänger Steuerschuldner, auch wenn er tatsächlich kein Unternehmer ist, der selbst Gebäu-
dereinigungsleistungen erbringt. Dies gilt nicht, wenn der Leistungsempfänger ein gefälschtes Vor-
druckmuster verwendet und der leistende Unternehmer hiervon Kenntnis hatte. 
 
Anmerkung: In der Praxis gibt es Problemfälle, die bei einem persönlichen Gespräch geklärt werden 
können. Lassen Sie sich beraten! 
 
 
 
11. Meldung zur Sozialversicherung 
 
Für die Meldung zur Sozialversicherung muss der Arbeitgeber feststellen, ob eine versicherungsfreie 
geringfügige oder eine versicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt. Hierfür hat er die Beschäftigung 
zu Beginn sozialversicherungsrechtlich zu beurteilen. Dazu gehört auch, dass der Arbeitnehmer Aus-
kunft über eventuelle Vorbeschäftigungen oder parallel ausgeübte Beschäftigungen bei anderen Arbeit-
gebern gibt. Der Arbeitgeber hat die für die Versicherungsfreiheit maßgebenden Angaben über den Be-
schäftigten zu den Entgeltunterlagen zu nehmen.  
 
Hierzu gehört seit dem 1.1.2011 zwingend eine Erklärung des kurzfristig geringfügigen Beschäf-
tigten über weitere kurzfristige Beschäftigungen im Kalenderjahr bzw. eine Erklärung des ge-
ringfügig entlohnten Beschäftigten über weitere Beschäftigungen. 
 
Der Personalfragebogen ist ein Leitfaden, mit dessen Hilfe bestimmte Angaben des Arbeitnehmers ab-
gefragt werden. Diese Angaben werden für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Beschäf-
tigungsverhältnisses benötigt. Der Personalfragebogen ersetzt nicht den Arbeitsvertrag zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Beschäftigten. Er dient lediglich zur Vervollständigung der Lohnunterlagen und 
als Nachweis bei Betriebsprüfungen.  
 
Anmerkung: Ein Muster eines Personalfragebogens finden Sie unter: 
http://www.minijob-zentrale.de 
 
 
 
12. Beitragsaufstockung zur Rentenversicherung bei Minijobbern 
 



Geringfügig Beschäftigte haben die Möglichkeit, durch die Zahlung relativ geringer Aufstockungsbei-
träge vollwertige Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung zu erwerben. Stocken Beschäftigte 
ihre Beiträge auf, ergeben sich für sie viele Vorteile: 
 
• Die Beschäftigungszeit wird in vollem Umfang auf die erforderliche Mindestversicherungszeit (War-

tezeit) für alle Leistungen der Rentenversicherung angerechnet.  
• Durch die Berücksichtigung als vollwertige Pflichtbeitragszeit kann der Anspruch auf Leistungen der 

Rentenversicherung (Rehabilitationsleistungen, Renten wegen Erwerbsminderung) erfüllt oder auf-
recht erhalten werden. 

• Durch die Aufstockung kann sich im Einzelfall ein früherer Rentenbeginn ergeben. 
• Der Minijobber erfüllt durch die Aufstockung die Zugangsvoraussetzungen für eine private Alters-

vorsorge mit staatlicher Förderung (Riester-Förderung) für sich und gegebenenfalls sogar für den 
Ehepartner. 

 
Der Minijobber muss lediglich schriftlich bei seinem Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit in der 
Rentenversicherung verzichten. Er erklärt sich damit bereit, den Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur 
Rentenversicherung in Höhe von 15 % (bzw. von 5 % bei Minijobs in Privathaushalten) auf den vollen 
Rentenversicherungsbeitrag von derzeit 19,9 % aufzustocken.  
 
Anmerkung: Arbeitgeber sollten ihre Arbeitnehmer über die Möglichkeit der Zahlung von Aufsto-
ckungsbeiträgen und damit dem Erwerb vollwertiger Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung 
hinweisen und diesen Hinweis auch zur Personalakte nehmen! 

 
 

13. Änderungen in der freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Selbstständige  
ab 1.1.2011 

 
Um sich freiwillig in der Arbeitslosenversicherung weiterversichern zu können, muss u. a. eine der fol-
genden beiden Voraussetzungen erfüllt sein: 
 
Selbstständige müssen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 12 
Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis (also z. B. als Arbeitnehmer) gestanden haben. Der 
Antragsteller muss unmittelbar vor Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit eine Entgeltersatzleistung 
(z. B. Arbeitslosengeld) bezogen haben. Die Dauer des Bezugs spielt dabei keine Rolle.  
 
Im Rahmen des am 24.9.2010 gebilligten Beschäftigungschancengesetzes treten ab 1.1.2011 folgende 
Änderungen in Kraft:  
 
Wer ab 1.1.2011 als Selbstständiger in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt, kann nach 5 Jahren und 
dann jeweils mit einer dreimonatigen Frist das Versicherungsverhältnis kündigen. Die Versicherung 
endet auch dann, wenn der Versicherte mit 3 Monatsbeiträgen im Rückstand ist. Wer bereits als Selbst-
ständiger versichert ist und ab 2011 nicht weiter in der Arbeitslosenversicherung bleiben möchte, erhält 
bis zum 31.12.2010 ein Sonderkündigungsrecht, das bis zum 31.3.2011 rückwirkend ausgesprochen 
werden kann. Der Antrag muss innerhalb von 3 Monaten und nicht mehr einem Monat nach Aufnahme 
der selbstständigen Tätigkeit bei der Agentur für Arbeit gestellt werden. 
 
Der monatliche Beitrag bemisst sich ab 2011 an der halben und ab 2012 an der vollen Bezugsgröße der 
gesetzlichen Sozialversicherung. Damit steigen die Beiträge von 17,89 € (alte Länder) bzw. 15,19 € 
(neue Länder) ab 2011 auf ca. 38 € bzw. ca. 34 € und ab 2012 auf das Doppelte. Für Existenzgründer ist 
prinzipiell immer folgende Sonderregelung vorgesehen: Innerhalb des ersten Jahres nach Aufnahme der 
Tätigkeit zahlen sie einen hälftigen Beitrag von ca. 38 € bzw. 34 €. 
 
Wer ab 2011 zweimal als Selbstständiger Arbeitslosengeld bezieht, wird in der Regel nicht mehr als 
Selbstständiger in die Arbeitslosenversicherung aufgenommen. 
 
 
 



14. Überprüfung des Online-Auftritts erforderlich 
 
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 7.12.2010 werden viele Unternehmen ihre In-
ternetseiten anpassen müssen, wenn sie nicht – im Ausland – von Verbrauchern verklagt werden 
wollen. Darauf weist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hin. 
 
In den Rechtsstreitigkeiten, die dem Urteil des Gerichtshofs zugrunde liegen, geht es um die Frage, ob 
ein Gewerbetreibender seine Tätigkeit auf den Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers „ausrichtet“, 
wenn er zur Kommunikation mit ihm eine Website nutzt. 
 
In diesem Zusammenhang nennt der Gerichtshof verschiedene Anhaltspunkte dafür, dass der Gewer-
betreibende Geschäfte mit in anderen Mitgliedstaaten wohnhaften Verbrauchern tätigen wollte. Als 
solche Anhaltspunkte sind der Wille des Gewerbetreibenden anzusehen, Verbraucher anderer Mitglied-
staaten als Kunden zu gewinnen, z. B. das Anbieten seiner Dienstleistungen oder Güter in mehreren 
namentlich benannten Mitgliedstaaten, oder Ausgaben des Gewerbetreibenden für Internetreferenzie-
rungsdienste von Suchmaschinenbetreibern, um in anderen Mitgliedstaaten wohnenden Verbrauchern 
den Zugang zu seiner Homepage zu erleichtern. 
 
Aber auch Anhaltspunkte, die nicht derart auf der Hand liegen – gegebenenfalls miteinander kombiniert 
–, können das Vorliegen einer Tätigkeit belegen, die auf den Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers 
„ausgerichtet“ ist. Dazu gehören z. B.: 
 
• der internationale Charakter der Tätigkeit, wie z. B. touristischer Tätigkeiten,  
• die Angabe von Telefonnummern mit internationaler Vorwahl,  
• die Verwendung eines anderen Domainnamens als dem des Mitgliedstaats, in dem der Gewerbetrei-

bende niedergelassen ist,  
• die Verwendung neutraler Domainnamen oberster Stufe wie „.com“ oder „.eu“,  
• die Wiedergabe von Anfahrtsbeschreibungen von einem anderen Mitgliedstaat aus,  
• die Erwähnung einer internationalen Kundschaft, die sich aus in verschiedenen Mitgliedstaaten 

wohnhaften Kunden zusammensetzt. 
 
 
 
15. Newsletter-Versand nur mit vorheriger Einwilligung 
 
Viele Internet-Warenanbieter informieren ihre Kunden z. B. nach einer Bestellung mit sog. Newslettern 
über Neuigkeiten, Angebote usw. Dazu ist es jedoch grundsätzlich erforderlich, dass der Kunde 
ausdrücklich in diese E-Mail-Information einwilligt.  
 
Von einer solchen ausdrücklichen Einwilligung kann nach Auffassung des Oberlandesgerichts Thürin-
gen jedoch nicht ausgegangen werden, wenn das Auswahlfeld, mit dem der Kunde seine Einwilligung 
für die Zusendung von Newslettern erteilt, – z. B. durch einen bereits gesetzten Haken – vorausgewählt 
ist. In einem solchen Fall liegt ein sog. passives „Nichterklären“ vor, da der Kunde bei der Registrierung 
selbst aktiv werden muss, wenn er den sog. Newsletter nicht erhalten will.  
 
So sieht das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zur ausdrücklichen Einwilligung z. B. Folgendes 
vor: „Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt 
wird, ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der angesprochene 
Marktteilnehmer diese Werbung nicht wünscht. 
Eine unzumutbare Belästigung ist u. a. stets anzunehmen bei Werbung unter Verwendung einer automa-
tischen Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder elektronischer Post, ohne dass eine vorherige ausdrückli-
che Einwilligung des Adressaten vorliegt.“ 
 
 
 
16. Keine fristlose Kündigung bei minimalem Wettbewerbsverstoß 



 
In einem Fall aus der Praxis verpflichtete sich ein selbstständiger Handelsvertreter während der Dauer 
des mit einer Versicherung abgeschlossenen Vertragsverhältnisses weder unmittelbar noch mittelbar für 
andere Versicherungsgesellschaften tätig zu sein.  
Ca. 22 Jahre nach Vertragsabschluss erfuhr die Versicherungsgesellschaft, dass der Vertreter etwa 10 
Versicherungsverträge für ein Konkurrenzunternehmen vermittelt hatte. Daraufhin kündigte die Versi-
cherung den Agenturvertrag fristlos. 
 
Der Bundesgerichtshof entschied jedoch mit Urteil vom 10.11.2010, dass die Kündigungserklärung den 
bestehenden Agenturvertrag nicht wirksam beendet habe.  
 
Zwar habe der Vertreter gegen das im Agenturvertrag geregelte Wettbewerbsverbot verstoßen. Die 
Wettbewerbsverstöße stellten sich bei wertender Betrachtung unter Berücksichtigung der beiderseitigen 
Parteiinteressen jedoch als so geringfügig dar, dass sie einen grundlegenden Vertrauensverlust und ein 
damit einhergehendes fristloses Kündigungsrecht der Versicherung ohne vorherige Abmahnung nicht 
begründet hätten.  
 
Dabei stehe der Umstand, dass der Agenturvertrag den Verstoß gegen das enthaltene Wettbewerbsver-
bot explizit als fristlosen Kündigungsgrund benenne, einer solchen Interessenabwägung im Einzelfall 
nicht entgegen. 
 
 
 
17. Rückzahlung von Weiterbildungskosten bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

vor Abschluss der Ausbildung 
 
Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wonach der Arbeitnehmer die vom Arbeitgeber 
übernommenen Kosten einer Weiterbildung zurückzahlen muss, wenn er auf eigenen Wunsch vor Ab-
schluss der Weiterbildung aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, hält einer Inhaltskontrolle nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch regelmäßig stand, sofern die erfolgreiche Weiterbildung für den Arbeitnehmer 
von (geldwertem) Vorteil ist. 
 
Dies gilt auch dann, wenn die Weiterbildung nicht kontinuierlich, sondern in mehreren zeitlich vonein-
ander getrennten Ausbildungsabschnitten erfolgt, sofern die zeitliche Lage der einzelnen Ausbildungs-
abschnitte den Vorgaben der Weiterbildungseinrichtung entspricht und die vertragliche Vereinbarung 
dem Arbeitgeber nicht die Möglichkeit eröffnet, allein nach seinen Interessen die Teilnahme an den 
jeweiligen Ausbildungsabschnitten festzulegen. Offen bleibt, ob und inwieweit die bei Abschluss der 
Rückzahlungsvereinbarung absehbare Länge der Unterbrechungen zwischen den Ausbildungsabschnit-
ten einer Angemessenheitskontrolle unterliegt. 
 
In einem Fall aus der Praxis lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im Juni 2006 schlossen ein Bank-
kaufmann und sein Arbeitgeber (eine Sparkasse) eine Lehrgangsvereinbarung über die Teilnahme des 
Kaufmanns an einem Studiengang zum Sparkassenbetriebswirt. Nach der Vereinbarung hat die Sparkas-
se die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren zu tragen und den Arbeitnehmer zur Teilnahme an dem Stu-
diengang unter Fortzahlung der Vergütung freizustellen. Der Bankkaufmann hat seinem Arbeitgeber 
diese Leistungen zu erstatten, wenn er auf eigenen Wunsch vor dem Abschluss der Ausbildung aus dem 
Arbeitsverhältnis ausscheidet. Der Arbeitnehmer absolvierte in einem Zeitraum von ca. 8 Monaten zwei 
jeweils ca. fünfwöchige Ausbildungsabschnitte. Danach kündigte er das Arbeitsverhältnis und nahm an 
dem zeitlich später liegenden dritten und letzten Ausbildungsabschnitt nicht mehr teil. 
 
Die Richter des Bundesarbeitsgerichts kamen in diesem Fall mit Urteil vom 19.1.2011 zu dem Ent-
schluss, dass der Arbeitgeber einen Anspruch auf Rückzahlung der Weiterbildungskosten hat. Die 
Rückzahlungsklausel ist wirksam. Durch die Bindung an das Arbeitsverhältnis bis zum Abschluss des 
vorgegebenen Studiengangs zum Sparkassenbetriebswirt wird der Arbeitnehmer nicht unangemessen 
benachteiligt.  
 



 
 
18. Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung wegen Betrugs 
  
Grundsätzlich sind Vermögensstraftaten gegenüber dem Arbeitgeber als „wichtiger Grund“ zum Aus-
spruch einer außerordentlichen Kündigung geeignet. Die Wirksamkeit der Kündigung ist dann im Rah-
men einer auf den Einzelfall bezogenen umfassenden Interessenabwägung zu prüfen. 
 
In einem Fall aus der Praxis hatte das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg über folgenden 
Sachverhalt zu entscheiden: Eine Arbeitnehmerin, die als Zugabfertigerin auf einem Bahnhof beschäf-
tigt war, hatte ihr 40-jähriges Dienstjubiläum im Kollegenkreis gefeiert, im Anschluss daran dem Ar-
beitgeber eine von einer Catering-Firma erhaltene (Gefälligkeits-)Quittung über einen Betrag von 250 € 
für Bewirtungskosten vorgelegt und sich den Betrag erstatten lassen, während sich die Bewirtungskos-
ten in Wirklichkeit nur auf rund 90 € beliefen. Beim Arbeitgeber bestand eine Regelung, wonach aus 
Anlass des 40-jährigen Dienstjubiläums nachgewiesene Bewirtungskosten bis zur Höhe von 250 € er-
stattet werden. 
 
Die Richter des LAG Berlin-Brandenburg haben die fristlose Kündigung für unwirksam erachtet. Zwar 
habe die Arbeitnehmerin durch die Betrugshandlung gegenüber ihrem Arbeitgeber eine strafrechtlich 
relevante grobe Pflichtwidrigkeit begangen und damit ohne Weiteres einen Kündigungsgrund „an sich“ 
gesetzt. Im Rahmen der auf den Einzelfall bezogenen Interessenabwägung hätten jedoch die zugunsten 
der Arbeitnehmerin zu berücksichtigenden Umstände – letztlich – überwogen. 
 
In erster Linie haben die Richter die 40-jährige beanstandungsfreie Beschäftigungszeit der Arbeitneh-
merin in Rechnung gestellt, die zu einem sehr hohen Maß an Vertrauenskapital geführt habe. Dieses sei 
durch die einmalige Verfehlung noch nicht vollständig zerstört worden. 
 
Des Weiteren sei zu berücksichtigen gewesen, dass die Arbeitnehmerin sich bei ihrer Handlung außer-
halb ihrer normalen Tätigkeit befunden habe, denn als Zugabfertigerin habe sie nicht regelmäßig mit 
Gelddingen zu tun. Bei dem im Zusammenhang mit der Jubiläumsfeier stehenden Vorgang habe es sich 
um einen für die Arbeitnehmerin und ihre Tätigkeit atypischen Vorgang gehandelt. 
 
 
 
19. Privatnutzung des Dienstwagens während lang dauernder Arbeitsunfähigkeit  
 
Räumt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Recht ein, den überlassenen Dienstwagen privat zu nut-
zen, stellt dies einen geldwerten Vorteil und Sachbezug dar. Entzieht der Arbeitgeber ihm das Fahrzeug 
vertragswidrig, kann der Arbeitnehmer Nutzungsausfallentschädigung in Höhe der steuerlichen Bewer-
tung der privaten Nutzungsmöglichkeit verlangen. 
 
In einem Fall aus der Praxis stellte ein Arbeitgeber seinem als Bauleiter beschäftigten  Arbeitnehmer 
arbeitsvertraglich einen Pkw „auch zur privaten Nutzung“ zur Verfügung. In der Zeit vom 3.3.2008 bis 
einschließlich 14.12.2008 war der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt. Sein Entgeltfortzahlungsan-
spruch endete zum 13.4.2008. Auf Verlangen seines Arbeitgebers gab er den Pkw am 13.11.2008 zu-
rück. Erst nach Wiederaufnahme der Arbeit am 18.12.2008 überließ der Arbeitgeber dem Bauleiter wie-
der einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts hat der 
Arbeitnehmer in diesem Fall keinen Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung.  
 
Die Gebrauchsüberlassung eines Pkw zur privaten Nutzung ist zusätzliche Gegenleistung für die ge-
schuldete Arbeitsleistung. Sie ist steuer- und abgabenpflichtiger Teil des geschuldeten Arbeitsentgelts 
und damit Teil der Arbeitsvergütung. Damit ist sie regelmäßig nur so lange geschuldet, wie der Ar-
beitgeber überhaupt Arbeitsentgelt schuldet. Das ist für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, für die 
keine Entgeltfortzahlungspflicht mehr nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz besteht, nicht der Fall. 
 
 



 
20. Nettolohn maßgeblich für Elterngeld 
 
Bei der Einkommensberechnung für das Elterngeld sind die in den monatlichen Lohn- und Gehaltsab-
rechnungen genannten Steuern zu berücksichtigen, spätere Steuererstattungen nicht.  
 
Als auf die Einnahmen entfallende Steuern gelten die abgeführte Lohnsteuer einschließlich Soli und 
Kirchensteuer. Maßgeblich sind die im Zwölfmonatszeitraum vor dem Monat der Geburt zugeflossenen 
laufenden Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit. 
 
Das Elterngeld dient dazu, das zuletzt (vor der Geburt des Kindes) zum Lebensunterhalt dienende Ein-
kommen zu ersetzen. Seiner Berechnung müssen deshalb diejenigen Einkünfte zugrunde gelegt werden, 
die während des gesetzlich definierten letzten wirtschaftlichen Dauerzustands den Lebensstandard des 
Elterngeldberechtigten geprägt haben. Später erfolgende Steuerrückerstattungen sind indessen für den 
Lebensstandard im maßgebenden Zwölfmonatszeitraum nicht prägend. 
 
Eine andere Beurteilung ergibt sich nach Auffassung des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz auch 
nicht aus dem Gesichtspunkt, dass Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, Freibeträge auf die Lohnsteu-
erkarte eintragen zu lassen, sodass die monatlichen Steuervorauszahlungen geringer sind. Auf die 
Lohnsteuerkarte eingetragene Steuerfreibeträge wirken sich somit ggf. erhöhend auf das Eltern-
geld aus. 
 
 
 
21. Änderungen beim Elterngeld  
 
Seit Januar 2011 erhalten Elterngeldbezieher ab einem Nettoeinkommen von 1.200 € im Monat künftig 
65 % (statt bisher 67 %) dieses Einkommens ersetzt. Wer weniger verdient, erhält weiterhin 67 %. Fa-
milien mit sehr hohem zu versteuerndem Einkommen (Alleinerziehende mit mehr als 250.000 € bzw. 
Verheiratete mit mehr als 500.000 € im Jahr) erhalten kein Elterngeld mehr.  
 
Das Mindestelterngeld von 300 € im Monat und der Höchstbetrag von 1.800 € bleiben unangetastet. Für 
Empfänger von Arbeitslosengeld II ist der Grundbedarf durch die Regelsätze und die Zusatzleistungen 
gesichert. Zusätzliches Elterngeld verringert den Lohnabstand. Deshalb wird es – wie beim Kindergeld 
– auf Arbeitslosengeld II und Kinderzuschlag angerechnet. 
 
Wer vor der Geburt seines Kindes einen Teil seines Einkommens selbst erarbeitet hat, soll dafür auch 
Elterngeld erhalten. Dazu gehören auch pauschal besteuerte Einnahmen, vor allem aus sogenannten 
Minijobs. 
 
Anmerkung: Die neuen Elterngeldregelungen werden seit dem 1.1.2011 bei allen Elterngeldberechtig-
ten angewendet – also auch bei denjenigen, die bereits einen Elterngeldbescheid erhalten haben und 
Elterngeld beziehen. 
 
 
 
22. Wesentliche Änderungen der „Düsseldorfer Tabelle“ zum 1.1.2011 
 
Die „Düsseldorfer Tabelle“ wird zum 1.1.2011 geändert. Die wesentlichen Änderungen sind: 
 
• Der notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt) wird für Erwerbstätige, die für Kinder bis zum 21. Le-

bensjahr unterhaltspflichtig sind, von 900 € auf 950 € erhöht. Für nicht erwerbstätige Unterhalts-
verpflichtete bleibt es bei dem bisherigen Betrag von 770 €. 
Auch die Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten gegenüber Ehegatten, Mutter/Vater eines nicht eheli-
chen Kindes, volljährigen Kindern oder Eltern werden angehoben: 

 
 



Unterhaltspflicht 
gegenüber 

Selbstbehalt 
bisher 
€ 

Selbstbehalt ab 
2011 
€ 

Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und 
allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger er-
werbstätig: 

900  950  

Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und 
allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger nicht 
erwerbstätig: 

770  770  

anderen volljährigen Kindern: 1.100  1.150  

Ehegatte oder Mutter/Vater eines nicht ehelichen Kindes: 1.000  1.050  

Eltern:  1.400  1.500  

 
 
• Die Anpassung auf 950 € lehnt sich an die Erhöhung der „Hartz-IV-Sätze“ zum 1.1.2011 an. Die 

übrigen Selbstbehalte sind wegen der nicht so engen familiären Bindungen und wegen des geringe-
ren Schutzbedürfnisses der unterhaltsberechtigten Erwachsenen höher. 

 
• Auch der Bedarfskontrollbetrag wird in jeder Einkommensgruppe um 50 € erhöht. Der Bedarfskon-

trollbetrag soll eine ausgewogene Verteilung des Einkommens zwischen dem Unterhaltspflichtigen 
und den unterhaltsberechtigten Kindern, Ehegatten und Eltern gewährleisten. Mit steigendem Ein-
kommen des Unterhaltsverpflichteten soll ihm selbst auch ein höherer Betrag verbleiben. 

 
• Der angemessene Gesamtunterhaltsbedarf eines Studierenden, der nicht bei seinen Eltern wohnt, 

wird von 640 € auf 670 € erhöht. Darin sind 280 € (bisher 270 €) für Unterkunft einschließlich umla-
gefähiger Nebenkosten und Heizung (Warmmiete) enthalten. Dieser Bedarfssatz kann auch für ein 
Kind mit eigenem Haushalt angesetzt werden. Durch die Erhöhung wird der Unterhaltsbedarf an den 
zum 1.10.2010 erhöhten BAföG-Höchstsatz angepasst. 

 
• Die in der Düsseldorfer Tabelle genannten Unterhaltsbeträge gehen – wie schon die seit 1.1.2010 

geltende Tabelle – von zwei Unterhaltsberechtigten aus. Bei mehr als zwei Unterhaltsberechtigten 
kann – einzelfallabhängig – ggf. die Einstufung in eine niedrigere Einkommensgruppe in Betracht 
kommen. 

 
 
 
23. Anrechnung der gesetzlichen Rente auf die Betriebsrente  
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte eine Versorgungsordnung auszulegen, welche die Anrechnung 
der Hälfte der gesetzlichen Rente auf das betriebliche Ruhegeld vorsieht. In einem Punkt ist bestimmt, 
dass „eine Kürzung der Sozialversicherungsrente des Mitarbeiters um Abschläge, die auf Grund vorzei-
tigen Eintritts in den Ruhestand wegen der längeren Bezugsdauer der gesetzlichen Rente erfolgen, durch 
das Unternehmen nicht ausgeglichen wird und daher voll zu Lasten des Mitarbeiters geht“.  
 
Das BAG hat mit Urteil vom 30.11.2010 hierzu entschieden, dass der Arbeitgeber bei der Berechnung 
der Betriebsrente die abschlagsfreie gesetzliche Rente zugrunde legen kann, die der Arbeitnehmer erhal-
ten hätte, wenn er die Rente erst bei Erreichen der Regelaltersgrenze von derzeit 65 Jahren in Anspruch 
genommen hätte.  
 
Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde: Der Arbeitnehmer schied mit Vollendung des 
55. Lebensjahres aus dem Arbeitsverhältnis aus. Er hat Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung 



nach der Versorgungsordnung. Er erhält seit Vollendung des 60. Lebensjahres eine vorgezogene gesetz-
liche Altersrente aufgrund vorangegangener Arbeitslosigkeit in Höhe von rund 1.220 € monatlich. Bei 
einem Rentenbeginn mit Vollendung des 65. Lebensjahres hätte seine Rente rund 1.485 € betragen. Der 
Arbeitgeber hat die Hälfte des letztgenannten Betrages auf die Betriebsrente angerechnet. Der Arbeit-
nehmer war jedoch der Meinung, dass lediglich die Hälfte der ihm tatsächlich gezahlten Rente anzu-
rechnen wäre. Die Richter entschieden hier jedoch, dass die o. g. Versorgungsordnung den Arbeitgeber 
berechtigt, die Hälfte der ungekürzten gesetzlichen Rente auf die Betriebsrente des Arbeitnehmers anzu-
rechnen.  
 
 
 
24. Rücktritt vom Erbvertrag 
 
Ist mit einem Erbvertrag, durch den der Erblasser den Bedachten zum Erben bestimmt, ein gegenseitiger 
Vertrag unter Lebenden verbunden, in dem der Bedachte sich zum Erbringen von Pflegeleistungen ver-
pflichtet und der Erblasser weitere Verpflichtungen übernimmt (im entschiedenen Fall: keine Veräuße-
rung oder Belastung seines Hausgrundstücks zu Lebzeiten), so kann Letzterer wegen unterbliebener 
Pflegeleistungen von diesem Vertrag und zugleich vom Erbvertrag zurücktreten. 
 
Ein derartiger Rücktritt kommt erst dann in Betracht, wenn der Erblasser den Bedachten unter Fristset-
zung zuvor vergeblich aufgefordert hat, die im Einzelnen zu bezeichnenden Pflegeleistungen zu erbrin-
gen. 
 
Bei der Verpflichtung zu Pflegeleistungen muss diese aber, wenn keine klaren vertraglichen Abreden 
bestehen, inhaltlich, zeitlich und räumlich durch den Erblasser konkretisiert werden, damit der zukünfti-
ge Erbe überhaupt weiß, was er zu tun hat. Daher muss sich der Erblasser gegenüber dem Bedachten im 
Einzelnen dahin äußern, welche konkreten Pflegeleistungen dieser durchzuführen hat. 
 
Kann der zukünftige Erbe die Pflegeleistungen jedoch wegen des Umzugs des Erblassers in ein Alten- 
und Pflegeheim nicht mehr erbringen, so ist er grundsätzlich auch nicht zur Übernahme von Geldzah-
lungen verpflichtet. 
 
 
 
Kurz berichtet:  

 
Kapitalerhöhung bei einer „Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschränkt)“: Das Oberlan-
desgericht München hat mit Urteil vom 23.9.2010 entschieden, dass eine Beschlussfassung zur Kapital-
erhöhung, mit der das Mindeststammkapital von 25.000 € erreicht wird, noch nicht zu einem Wegfall 
der für eine „UG (haftungsbeschränkt)“ geltenden Beschränkungen führt. 
Erst mit der Volleinzahlung des Stammkapitals und dem Vollzug der Kapitalerhöhung durch Eintragung 
der neuen Stammkapitalziffer im Handelsregister fallen die Sonderregelungen weg.  
 
 
 
 
  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2011 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2011: 
Januar = 109,2 



2010: 
Dezember = 109,6; November = 108,5; Oktober = 108,4; 
September = 108,3; August = 108,4; Juli = 108,4; Juni = 108,1; Mai = 108,0; 
April = 107; März = 108,0; Februar = 107,5; Januar = 107,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


